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Gleichzeitig mit der Einführung der neuen Zollorduuiig 
wurde seitens des Kaiserlichen Gouvernements in Dor-es-Salam 
die Nothwendigkeit einer Abänderung des bisherigen Abgaben- 
wesens in Deiitsch-Ostafrika dargelegt.

Die vom Gouverneur durch Verordnung vom k 8. Juni 
1891 eingeführte Hafengebühr für Segelschiffe hatte nach dem 
übereinstimmenden Urtheil sowohl der Beamten des Gouverne­
ments als auch der betheiligten geschäftlichen Kreise ungünstig 
auf die Entwickelung des Handels eingewirkt und einen er­
heblichen Rückgang der Segclschifffahrt zur Folge gehabt. 
Der Kaiserliche Gouverneur hat sich daher genöthigt gesehen, 
nach eingeholter Genehmigung die gedachte Verordnung am 
13. Mai v. Js. wieder aufzuheben. Bei den ungünstigen 
finanziellen Verhältnissen des Schutzgebietes mußte jedoch darauf 
Bedacht genommen werden, den Ausfall der Einnahmen, 
welcher jährlich auf 19000 bis 20 000 Rupie zu schätzen ist, 
anderweit wieder zu ersetzen. Es ist daher im Anichlnß an 
die neue Zollordnnng vom 1. April v. I. für einzelne Po­
sitionen des Tarifs eine Zolleihöhuug in Aussicht genommen 
und, wie einer telegraphischen Meldung des Kaiserlichen 
Gouverneurs zu entnehmen, inzwischen bereits in Kraft gesetzt 
worden. Bei den Ausfuhrzöllen soll eine Erhöhung der bis­
herigen Zollsätze nur bei wenigen Waarengattungen eintreten 
und zwar soll bei Edelhölzern und Negertalu k, in der An­
nahme, daß diese Artikel einen höheren Zoll wohl tragen 
können, der einschließlich einer Umschlagsabgabe von Ist ? Mt. 
6ZP pCt. des Werthes betragende Zoll auf 10 pCt. erhöht 
werden, dien aufgenommen rn den Ansfuhrzolltarif ist Syrnp 
und Melasse mit einem Zollsatz von 5 pCt. Dagegen ist 
auf Anregung des Kolvnialraths eine Zvllsterabsetznug auf 
Erdnüsse und Sesam von iUU/2 pCt. auf 2 pCt. beschlossen 
worden. .

Der neue Tarif der Einfuhrzölle weist zum Theil nicht 
unerhebliche Erhöhungen der Zollsätze auf, welche in erster 
Linie den Ausiall an Schifffahrtsabgaben decken sollen. Un­
verarbeitete Banmwöllzeuge und Perlen werden in erster Reihe 
als diejenigen Waaren erachtet, welche am ehesten die Er­
höhung des bisherigen Zollsatzes von 6O2 pCt. auf 10 pCt. 
vertragen können. Zur Begründung dieser Annahme verweist 
die Zollverwaltung aus die bei dem Weiterverkauf der Stoffe 
erkennbare rapide Werthsteigerung, Mit der Entfernung von 
der Küste stiegen die Preise dieser Waaren durch die Zwischen­
händler zu einer Höhe, welche mit den Transport-osten in 
keinem Verhältniß steht, woraus zu folgern ist, daß derartige 
Stoffe die beschlossene Zollerhöhnng wohl tragen können.

Eine Erhöhung der Zollsätze für Petroleum, Tabak, Ci­
garren, Bier und Wein auf 10 pCt., Schaumwein auf 15 pCt. 
rechtfertigt sich dadurch, daß einerseits die Preise dieser Waaren 
an der dentsch-ostafrikanischea Küste gegenüber den in anderen 
Kolonien herrschenden Preisen als niedrig zu bezeichnen find, 
andererseits aber dadurch, daß durch eine nicht unwesentliche 
Mehreinnahmen versprechende Erhöhung des Zolles die Preise 
selbst nur in geringem Maße vertheuert werden würden.

Von entscheidendem Einfluß bei der Erhöhung des Zoll­
tarifs war für die kaiserliche Regierung, abgesehen von der 
Nothwendigkeit, den durch Aufhebung der Schifffahrtsgebühren 
entstandenen Einnahmeausfall anderweitig zu decken, namentlich 
auch die Erwägung, daß bei den erheblichen Aufwendungen, 
welche im letzten Jahre znr Sicherung der Handels- und 
Verkehrswege im Innern gemacht worden sind, die Kolonie 
auch in höherem Maße als bisher zur Tragring der Ver­
waltungskosten herangezogen n erden müsse, insofern dadurch 
eine Störung der wirthschaftlichen Entwickelung des Schutz­
gebietes nicht zu bejcngen stand. Nach der im Kolonialrath 
stattgefundenen sehr eingehenden Berathung und nach An­
hörung der betheiligten Geschäftskreise in der Heimath und in 
Afrika muß jedoch angenommen werden, daß mit der gegen­
wärtigen Erhöhung des Zolltarifs die Grenze der Leistungs­
fähigkeit der Kolonie auf lange Zeit hinaus erreicht ist.

. Um den an der ostafrikanischen Küste durch deren große 
räumliche Ansdelm?ng begünstigten, in erheblichem Maße be­
triebenen Waarenschmnggel in wirlsamer WOse zu bekämpfen 
und gleichzeitig den besonders in dun schwach besetzten süd­
lichen Theil der Küste noch immer vereinzelt vorkommenden 
Sklavenschmnggel wirksamer zu verhindern, hat die Kaiserliche 
Regierung auf deutschen Werften zwei Zollkreuzer erbauen 
lassen, welche demnächst znr Verschiffung gelangen werden. Eine 
hierdurch ermöglichte schärfere Zollkontrolle wird, wie zu er­
hoffen ist, znr Vermehrung der Zolleinnahmen beitragen und 
durch eine bessere Ueberwachnng der Küste den Sklavenhandel 
gänzlich lahm legen. Tu Zolleingünge betrugen im Jahre 
g892 Rp. 776 377.3.1 gegen Rp. 786 722 13.l' im Vorjahre.

Pmottl-SiichnljNll.

Neuste Nachrichten.
versetzt: der Stationskonuvlenr Kühl in Karlsruhe als Packhossvor- 

steyer nach Danzig.
verliehen: der rvihe Ädlerorden III. Klasse mit der Schleife dem 

Sleuerralh Kamm zn K.nigsberg i. Pr., dem Regierungsassessor 
Brandt in Posen die Stelle eines Mitgliedes und Stempelfiskals 
bei der Provinzal-Steuer-Direetion zu Posen.

Prenszen.

Eß sind
Veränderungen in den Stellenbesetzungen. 

in der Provinz Pommern

befördert oder versetzt: der Büreanassistent Schulz in Stettin als 
Hauptamlsnssistent nach Stettin I, der Steueraufseher Wilsky in 
Stettin zum Bürauassistenten daselbst, der Oberlonnolassisrent 
Bindemann in Rummelsburg als Hanptamtsassisnnt nach Steinn 
I und der Hauptamtsassistent Durdel in Steinn 1 als Oberkon- 
trolassisteut nach Rummeisburg;

in der Provinz Posen

befördert oder versetzt: der Hauptamtsassistenl Töpfer in Meseritz 
als Oberkontrolassistent nach Nordhansen und den Stmeranfftper 
Fischer in Posen zum Oberkoutrolassistenten in Meseutz:

in der Provinz Sach sen

befördert oder versetzt: der Steuereinnehmer 1. Klasse Schulz in 
Gräsenhainichen in gleicher Eigenschaft nach Lützen, der Sieuer- 
ausseher Rauscht in Nordhausen zum Steuereinnehmer 2. Klasse 
in Gräsenhainichen und der Steueranfseher Grentz in Naumourg 
zum Oberkontrolassistenten in Liebenwerda;

iit der Provinz Ha nn over

ausgeschieden: der Zollamtsassistent Voß in Escherbrügge: 
versetzt: der Hauptamtsassistent Pape in Münden als Oberkontrolassi­

stent nach Göttingen, der Hanptamtsassistent Capweyer in Hilbes- 
heim in gleicher Eigenschaft nach Münden, der Hauptamtsassi­
stent Döbler in Bienen: urg in gleicher Eigenschaft nach Hildes­
heim, der Zolleinnehmer 2. Klasse Hohe in Bunde als Steuer­
amtsassistent nach Goslar, der Zolleinnehmer 2. Klasse §Ksse in 
Frensdorferhaar, in gleicher Eigenschaft nach Bunde und der 
Zolleinnehmer 2. KI. v. Jähnichen m Lorenzpolder in gleicher 
Eigenschaft nach Frensdouerhaar:

in anderen B und esstaaten

gestorben: der Statienstontrolenr Slenerinspeetor Schwarz in Basel.

Hessen.
ernannt: der Steuerkommissär Stenerraih Bitte!, zu Mainz zum vor­

tragenden Räch bei dem Ministerium der Finanzen Abtheilung 
für SteirerWesen mit dein Amtstitcl Obersteuerrath und die 
SleuerlvniMissarialsassistenten Fresenins zu Darmstadt und Stroh 
zu Mainz zu Steucrkommissärcn iu Höchst bezw. Beerfeldcn und 
die Steuerkontroleure Kritzler zu Groß-Umstadt und Steinhäuser


